
Aufnahme-Antrag  und Beitragseinzugsermächtigung                                     

                                                                                                        
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die DJK WESTFALIA WERDOHL 1920 e.V. 
 
Unter Anerkennung der mir als Mitglied zustehenden Rechte und auferlegten Pflichten bekenne ich mich zu den in der Satzung  
festgelegten Zielen des Vereins und erkläre mich zu treuer Mitgliedschaft.                                

 
Name Vorname Geburtsdatum                          

PLZ / Wohnort Straße Telefon 

 
Der Beitrag wird jährlich zum 01.Febraur zu Lasten Ihres Kontos eingezogen 
 

IBAN:  
DE 

BIC: Name Kreditinstitut: 

Kontoinhaber (Name, Anschrift) 

 
Werdohl, den                   
             (Unterschrift des Mitglieds) 
 

Minderjährige bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Ich erkläre           

mich mit dem Eintritt meines Kindes und der Einziehung der Beiträge einverstanden. (Unterschrift des ges. Vertreters / Kontoinhabers) 
 
 
Die Vereinssatzung sowie die aktuell gültige Beitragsordnung finden Sie in der Web-Seite https://www.djk-westfalia-werdohl.de. 
Eine Kündigung ist nur schriftlich an DJK TuS Westfalia Werdohl 1920 e.V. , Postfach 1772, 58777 Werdohl   
und jeweils zum Jahresende möglich. Die Kündigung muss bis zum 30. November beim Verein eingegangen sein. 

 
Bearbeitungsvermerke 
 
Abteilung Aufnahme wird empfohlen 

 
Eintritt am Mitgl.Nr. (Mandat) 

https://www.djk-westfalia-werdohl.de/
https://www.djk-westfalia-werdohl.de/


 
 
Auszug aus der Satzung 
 

§ 2 Vereinszweck 
Der Verein will seine Mitglieder zum Sport führen in Sportübung, Sporterziehung und Sportgemeinschaft. Er will darin zugleich der Förderung der 

religiösen Haltung und des sittlichen Charakters, der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit, der Freude und einer guten Freizeitgestaltung dienen. 
 

§ 4 Ein- und Austritt 
Zum Ein- und Austritt ist die Schriftform vorgeschrieben. Gemäß Vorstandsbeschluß ist bei Barzahlern ein Jahresbeitrag im Voraus zu entrichten. 

 

§ 5 Rechte der Mitglieder 
Teilnahme an den Generalversammlungen und Ausübung von Wahl- und Stimmrecht. Sämtliche Einrichtungen zu benutzen und an den Vorteilen des 

Vereins teilzunehmen. 
 

§ 6 Pflichten der Mitglieder 
u.a. den Bestimmungen der Satzung nachzukommen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die festgelegten Beiträge als Bringeschuld zu 

entrichten. 
 

Mitgliedsbeiträge:  

 

a) Mitglieder bis 14 Jahre      50,00 € 

b) Mitglieder bis 18 Jahre      60,00 € 

c) Mitglieder über 18 Jahre    70,00 € 

d) Familienbeitrag (Eltern und minderjährige Kinder, unbegrenzt)  100,00 € 

e) Beitrag Elternteil beim Eltern/Kindturnen   10 € 

f) Die Tanzabteilung hat einen gesonderten Beitrag ( Grundgebühr 50,00 € + Zusatzbeitrag 15,00 € = 65,00 € ) 
 

Beitragszahlung durch Einzugsermächtigung:  

Der erste Beitrag ist im Monat der Aufnahme fällig (anteiliger Jahresbeitrag) 

Die Beitragszahlung erfolgt durch Einzugsermächtigung jährlich zum 2. Februar   

Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar. Den Abbuchungen kann bei der Hausbank innerhalb von 6 Wochen widersprochen werden.  

Zur Einlösung besteht keine Verpflichtung.  

 

 

Vereinsanschrift: DJK TuS Westfalia Werdohl 1920 e.V., Postfach 1772, 58777 Werdohl 

Vereinsregister: Nr. 295 beim Amtsgericht Altena 

 

   


